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Abb. 2: Stein-Nelke (Dianthus sylvestris) 
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Abb. 3: Blühende Frauenschuhe östlich des Stuiben 
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Abb. 4: Zwerg-Glockenblume (Campanula cochlearifolia) 
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Abb. 5: Bergahorn-Bergulmen-Steinschuttwald im hinteren Autal 

(Foto: B. Mittermeier, AELF Krumbach) 
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Abb. 1: Blick von Westen auf das markante Rindalphorn (Foto: A. Hanak) 
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1 GEBIETSBESCHREIBUNG 

1.1 Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen 

Die Nagelfluhkette zieht sich aufgrund der geologischen Gegebenheiten als äußerst markanter Gebirgs-
zug von Immenstadt im Osten bis zur österreichischen Landesgrenze am Hochhäderich im Westen. Das 
FFH-Gebiet umfasst Flächen der Gemeinden Blaichach, Immenstadt und Oberstaufen auf Höhenlagen 
zwischen 1050 m (Hintere Aualpe) bis 1834 m (Gipfel des Hochgrats). 

 

 

Abb. 2: Übersichtskarte zur Lage des FFH-Gebietes. 

 
Der geologische Aufbau besteht aus Gesteinsschichten der tertiären Faltenmolasse mit ihren Wechsella-
gerungen aus weich verwitternden Mergelpaketen und mächtigen, nur langsam verwitternden fluviatilen 
Geröllschichten ("Nagelfluh"). Die unterschiedliche Verwitterungsdynamik der Gesteinsschichten führt zu 
einer Abfolge von widerstandsfähigen saiger stehenden Rippen aus Nagelfluh und verflachten, tiefgrün-
dig verwitternden Bändern. Die an den steil aufragenden Nordhängen sichtbaren Schichtköpfe der Nagel-
fluhbänke mit ihrer hangparellelen Simsbildung geben dem Höhenzug sein charakteristisches Aussehen. 
Die glaziale Überprägung des Gebietes durch lokale Gletscher, führt sekundär vor allem an der Nordab-
dachung zur Austiefung von zahlreichen, in S/N Richtung verlaufenden Karen, die durch Trockenschuttfä-
cher aufgefüllt sind. Diese Geomorphologie liefert die Vorgabe für die zahlreichen Alpen auf der Nord-
seite des Nagelfluhzugs, die sich vor allem auf die Kare und ihr beweidbares Umfeld konzentrieren. Dem-
gegenüber sind die flacheren Südhänge bis auf wenige anstehende, nicht beweidbare Nagelfluhrippen 
nahezu vollständig von der Alpwirtschaft geprägt.  



Managementplan, Fachgrundlagen   Nagelfluhkette Hochgrat – Steineberg 

Gebietsbeschreibung   8426-302 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 7 

 

Die Geomorphologie und die lokalklimatische Situation führen zu einer klaren Vegetationstrennung: Die 
Südhänge sind v.a. von Seslerion- und Nardetaliagesellschaften, die Nordhänge von Rostseggenrasen 
und Hochstaudenfluren geprägt. 

Während die ebenen Karböden aufgrund der Weidenutzung relativ nährstoffreiche Weideflächen hervor-
bringen, sind vor allem die flachgründigen Gipfellagen und Gratverläufe mit einer bemerkenswerten Kalk-
flora (LRT 6170) ausgestattet. Darüber hinaus zeichnet sich das Gebiet aufgrund der zahlreichen Mergel-
standorte durch reich ausgestattete Staudenfluren (LRT 6430) in Schattlagen aus. Auf flachgründigeren, 
entkalkten Standorten hingegen zählen ausgedehnte Borstgrasrasen verschiedener Pflanzengesellschaf-
ten (LRT 6230, 6150) zur typischen Vegetationsausstattung des Gebiets. 

Von herausragender Bedeutung sind zudem die naturnahen Bergmisch- und Schluchtwälder als Lebens-
raum charakteristischer Tier- und Pflanzenarten wie Raufußhühner und Spechte. 

Die Bewaldungsrate ist aufgrund der hohen Beweidungs-Intensität für das Hochgebirge gering und liegt 
bei 24% (472 ha). Größere zusammenhängende Waldflächen finden sich besonders im Hinteren Autal 
sowie an der Südflanke des Steinebergs. 

Das Gebiet liegt innerhalb der alpinen biogeographischen Region und wird nach der naturräumlichen 
Gliederung den „Schwäbisch-Oberbayerischen Voralpen“ (Einheit D67) zugerechnet. Nach der forstlichen 
Wuchsgebietsgliederung gehört es zum Wuchsbezirk 15.2. „Allgäuer Molassevoralpen“ innerhalb des 
Wuchsgebietes 15 „Bayerische Alpen“. 

In der Waldfunktionskarte für den Landkreis Oberallgäu sind große Bereiche der steileren Hanglagen als 
Bodenschutzwald und/oder als Lawinenschutzwald ausgewiesen. Kleinere Flächen im Bereich des Siplin-
gerkopfes sind als Erholungswald der Stufe II ausgewiesen, die Wälder rund um die Rote Wand haben 
zudem besondere Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Klima und Hydrologie 

Es herrscht ein bereits alpid getöntes, kühles Gebirgsklima mit hohen Niederschlägen zwischen 1500 mm 
in den Tallagen bis über 2000 mm pro Jahr in den Hochlagen, von denen ca. zwei Drittel in der Vegetati-
onsperiode von Mai-Oktober fallen. Ein Großteil der Niederschläge im Winter fällt als Schnee. 

Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 6,5 Grad in den unteren Hanglagen und 3-4 Grad in 
den Hochlagen. Mit einer Höhenlage zwischen 1050 m und 1834 m über NN liegen hochmontane bis 
subalpine Verhältnisse vor, die in der Fauna und Flora vor allem im Fehlen von Arten tieferer Lagen zum 
Ausdruck kommen. Andererseits wirkt sich der am unmittelbaren Alpenrand häufiger auftretende Föhn 
(ca. 70 Tage/Jahr) eher wärmebegünstigend aus. 

Vegetation 

Als “Regionale natürliche Waldzusammensetzung” wird die Kombination von Hauptbaumarten verstan-
den, die ohne menschliche Eingriffe in einer Einheit der forstlichen Wuchsgebietsgliederung erwartet 
wird. In den montanen bis hochmontanen Lagen des Gebietes, also bis in eine Höhenlage von ca. 1450 
m, ist als Leitgesellschaft der Hainlattich-(Fichten)-Tannen-Buchenwald im Komplex mit dem Waldmeis-
ter-Fichten-Tannen-Buchenwald ausgewiesen. In feuchten bzw. quelligen Bereichen treten kleinflächig 
auch der Grauerlen-Sumpfwald sowie der Rundblattlabkraut-Tannenwald in den Vordergrund. 

In den flächenmäßig dominierenden, subalpinen Hochlagen oberhalb von 1450 m dominiert dagegen der 
Alpenlattich-Fichtenwald, örtlich im Komplex mit dem Streifenfarn-Fichten- sowie im Bereich von Blockfel-
dern auch dem Fichten-Ebereschen-Blockwald.  

Gegenüber dieser potentiell-natürlichen Vegetation ist die aktuelle Vegetation im Gebiet der Nagelfluh-
kette vielfach anthropogen beeinflusst und verändert worden. So sind in erster Linie durch die das Gebiet 
besonders prägende Alpwirtschaft auf großen Flächen Wälder durch alpine Weide- und Rasengesell-
schaften ersetzt worden. 

In einigen Wald- und Felsbereichen sowie oberhalb der Waldgrenze entspricht die aktuelle aber in vielen 
Bereichen noch annähernd der potentiell-natürlichen Vegetation. 

1.2 Historische u. aktuelle Flächennutzung, Besitzverhältnisse 

Wie bereits erwähnt, wird das Gebiet mit Ausnahme der nicht begehbaren Felsstandorte in Form von Alp-
weiden landwirtschaftlich genutzt. Hinzu kommt eine intensive touristische Nutzung des Gebiets durch 
Wanderer. Grund hierfür ist der über den gesamten Grat verlaufende Wanderweg sowie die Erschließung 
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Die Fläche der Offenland-Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse (FFH-Richtlinie, Anhang I) be-
trägt 1117,6 ha, die der Waldlebensräume 378 ha. (siehe Tabelle 6, S.16). 

Bezüglich der im Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten Arten und Biotope wird im Übrigen auf 
die „Liste der gesetzlich geschützten Arten und Biotope“ im Anhang des Managementplanes verwie-
sen. 

Ein großer Teil des FFH-Gebiets ist nach §30 BNatSchG i. V. mit Art. 23 BayNatSchG geschützt („ge-
setzlich geschützte Biotope). Im Offenland fallen darunter alle beschriebenen FFH-LRT. Darüber hinaus 
gibt es im Gebiet aber auch gesetzlich geschützte Biotope, die nicht nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
geschützt sind (siehe Kap. 5.1).  

Eine umfassende Kartierung der gesetzlich geschützten Biotope fand im Rahmen der Alpenbiotopkartie-
rung 2002 statt. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der aktuellen Erfassung der FFH-
Lebensraumtypen (2018-2019) konnten zahlreiche nach den Roten Listen für Bayern und Deutschland 
geschützte Arten nachgewiesen werden. In Kapitel 5.2 sind die floristischen Besonderheiten als wertge-
bende Elemente der FFH-Lebensraumtypen kurz beschrieben.  

Die nach Anhang II der FFH-Richtlinie lt. SDB im Gebiet vorkommende und im Kapitel 4 beschriebene 
Arten sind: 

 Frauenschuh (Cypripedium calceolus)  

 Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) 

 Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia triandra) 
 

Zusätzlich zeichnet sich das Gebiet durch Vorkommen des Apollo-Falter (Parnassius apollo) aus. Die Art 
wird ebenfalls im Standarddatenbogen unter „Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten“ erwähnt. 

 

1.4 Schutzfunktionen des Waldes, Schutzwaldmanagement 

1.4.1 Schutzfunktionen 

Den Bergwäldern kommt im Bayerischen Alpenraum eine besondere Bedeutung zu. Neben ihrer Rolle für 
die Biodiversität erfüllen sie in weiten Teilen neben anderen Funktionen insbesondere Schutzfunktionen. 
Bergwälder schützen vor Erosion und Lawinen. Sie haben eine hohe Bedeutung für Wasserrückhalt und 
Hochwasserschutz für das vorliegende Flachland einschließlich der Ballungsregionen.  

Rund 147.000 ha der Wälder im bayerischen Alpenraum sind Schutzwald nach Art. 10 Abs. 1 des Wald-
gesetzes für Bayern (BayWaldG) und genießen einen besonderen Schutz. Der Erhalt und die Wiederher-
stellung intakter Schutzwälder ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe von hohem Rang. 

Von den ca. 430 ha Waldfläche im FFH-Gebiet „Nagelfluhkette“ sind rund 400 ha als Schutzwald nach 
Art. 10 Abs. 1 BayWaldG ausgewiesen. Diese Schutzwälder dienen dem Standorts- (Erosion) und Hoch-
wasserschutz.  

1.4.2 Schutzwaldmanagement 

Schutzwaldpflege: 

Regelmäßige, der jeweiligen Waldsituation angepasste Pflege über das gesamte Bestandesleben hin-
weg, sichert den Erhalt, verbessert den Zustand und stärkt langfristig die Widerstandskraft der Schutzwäl-
der und beugt somit der Entstehung weiterer teurer Sanierungsflächen vor.  

Zu diesen Pflegemaßnahmen gehören zum einen regelmäßige Durchforstungen zur Förderung der Stabi-
lität, zur Sicherung von standortgemäßen Baumartenmischungen und zum Erhalt bzw. zur Schaffung von 
vertikalen und horizontalen Bestandsstrukturen. Zum anderen gehört das rechtzeitige Einleiten und Etab-
lieren einer vitalen, widerstandsfähigen und standortgemäßen Waldverjüngung zu den Pflegemaßnah-
men, vorzugsweise durch Naturverjüngung. Wo dies nicht oder nur unzureichend möglich ist, dienen ge-
zielte Ergänzungspflanzungen aus Saatgut standortgerechter Gebirgsherkünfte an günstigen Kleinstand-
orten zur Verjüngung der Schutzwälder. 
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Schutzwaldsanierung: 

Rund 10 % der Schutzwälder können aufgrund einer Vielzahl von schädlichen Einwirkungen wie über-
höhten Schalenwildbeständen, Waldweide in kritischen Lagen und immissionsbedingten Schäden ihre 
Schutzwirkungen nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt erfüllen. Um diese Schutzwälder wiederherzu-
stellen und insbesondere die Verjüngung der Wälder nachhaltig zu gewährleisten, hat die Bayerische 
Forstverwaltung in Umsetzung des Bergwaldbeschlusses des Bayerischen Landtages aus dem Jahre 
1984 ein Schutzwaldsanierungsprogramm erstellt. 

Als sanierungsnotwendig gelten Schutzwälder, wenn ihre Funktionstauglichkeit deutlich gestört ist und 
diese im Rahmen einer regulären Waldbewirtschaftung nicht wieder hergestellt werden kann. 

Dies trifft vor allem zu bei: 

 verlichteten Schutzwäldern ohne ausreichende Verjüngung, 

 durch Sturmwurf, Borkenkäfer oder Schälschäden beeinträchtigten Schutzwäldern und 

 wegen hoher Verbissschäden oder Weidebelastung nicht entwicklungsfähiger Schutzwaldverjün-
gung. 
 

Sanierungsflächen: 

Die Fachstellen für Schutzwaldmanagement (FSWM) der Bayerischen Forstverwaltung planen und füh-
ren Maßnahmen für eine Wiederherstellung der Schutzfähigkeit dieser Wälder in sanierungsnotwendigen 
Schutzwaldbeständen, den sog. Sanierungsflächen, durch. Die Maßnahmen umfassen Pflanzungen so-
wie die Förderung einer rechtzeitigen Naturverjüngung. Ziel ist es, funktionstaugliche Schutzwälder wie-
derherzustellen bzw. zu erhalten. Wo die negative Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass eine Ver-
jüngung sich ohne technische Schutzbauwerke gegen Gleitschnee und/oder Lawinen nicht entwickeln 
kann, müssen die Pflanzungen mit entsprechenden, kostenintensiven, temporären (Holz)-Verbauungen 
geschützt werden. 

Sanierungsgebiete: 

Einzelne, in einem räumlichen Zusammenhang stehende Sanierungsflächen werden zu Sanierungsge-
bieten (SG) zusammengefasst. Sie umfassen zum Beispiel alle Sanierungsflächen einer Bergflanke oder 
eines Wildbacheinzugsgebiets. Auf Ebene der Sanierungsgebiete werden notwendige flankierende Maß-
nahmen wie zum Beispiel großräumige Jagd- und Wildmanagementkonzepte koordiniert. 

Das FFH-Gebiet Nagelfluhkette überschneidet sich mit keinem Sanierungsgebiet. 

Die Sanierungsfläche OA3802 „Alpe Sura“ (Sanierungsfläche für die kein Sanierungsgebiet ausgewiesen 
wurde) liegt in Teilen mit 0,6 ha innerhalb der Grenzen des FFH Gebietes.   
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Flächen auszudehnen. Dies fand vor allem in der Vegetationsperiode von 2019 statt. Nachstehend 
sind die gesamten, kartierten Alpflächen aufgelistet. 

 Im Geländejahr 2018 kartierte Alpbereiche: 

- Vordere Krumbachalpe 
- Steinebergalpe 
- Hintere Krumbachalpe 
- Alpe Gund 
- Alpbereich zwischen Stuiben und Sedererstuiben 
- Unterkirchealpe 
- Sommerhausalpe 
- Rauhenbergalpe 
- Gündlesalpe 
- Vordere und Hintere Wiesle-Alpe 
- Obere Lauchalpe 
- Seelealpe 

 2019 erfasste Alpen nordseitig: 
- Sedereralpe 
- Buralpe 
- Obere Rindalpe 
- Rindalpe 
- Obere Schafgündelealpe 
- Schafgündelealpe (anteilig) 
- Brunnenalpe 
- Fahnenalpe 
- Eineguntalpe 
- Alpflächen um die Falkenhütte 

 südseitig: 

- Rothenalpe 
- Gatteralpe 
- Hintere Aualpe (anteilig) 
- Alpflächen um die Gündlesscharte 
- Untergelchenwangalpe 
- Gütlealpe 
- Obergelchenwangalpe (anteilig) 
- Südliche Lauchalpe 
- Hohenfluhealpe 

 Siplinger Kopf: 
- Feldalpe 
- Siplingeralpe (anteilig) 
- Hirschgundalpe (anteilig) 

 Für das Dreimännige Zwerglungenmoos (Mannia triandra) wurde 2017 ein eigener Fachbeitrag zum 

Managementplan 8426-302 „Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg“ durch Wolfgang von Brackel er-
stellt und in den Managementplan eingearbeitet. 

 

Für die Erstellung des Managementplanes wurden folgende Unterlagen verwendet: 

Unterlagen zu FFH 

 Standard-Datenbogen (SDB) der EU zum FFH-Gebiet „Nagelfluhkette Hochgrat - Steineberg“ 
(Stand Juni 2016) 

 Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele (Regierung von Schwaben & LfU, Stand:  
Stand Februar 2016) 

 Digitale Abgrenzung des FFH-Gebietes Stand April 2016 
 

Kartieranleitungen zu LRT und Arten (Wald-LRT) 

 Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Bayern (LfU & LWF 2010) 
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 Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern, Teil 2 - Biotoptypen (inklusive der Offenland-Lebens-
raumtypen der FFH-Richtlinie. (Bayer. Landesamt f. Umwelt, 2015) 

 Vorgaben zur Bewertung der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, 
(Bayer. Landesamt f. Umwelt, 2010) 

 Bestimmungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG (LfU Bayern 2010) 

 Urban & Hanak (2006): Grundkonzept zur Erstellung von Managementplänen in Offenland-Ge-
bieten der Bayerischen Alpen (Natura 2000-Gebiete). Regierung von Oberbayern – Höhere Na-
turschutzbehörde.  

 Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für Waldflächen in NATURA 2000-Ge-
bieten (LWF 2004) 

 Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns (LWF 2004) 
 

Kartieranleitungen zu Arten 

 Artenhandbuch der für den Wald relevanten Tier- und Pflanzenarten des Anhanges II der FFH-
Richtlinie und des Anhanges I der VS-RL in Bayern (LWF 2006) 

 Kartieranleitung für die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie in Bayern (LfU & LWF 2005) 

 Bewertungsschemata der Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie als Grundlage für ein 
bundesweites FFH-Monitoring (BfN & BLAK 2016) 

 

Kartieranleitungen zu LRT und Arten (Offenland-LRT) 

 Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Bayern (LfU & LWF 2007) 

 Bestimmungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG/Art.23 BayNatSchG (LfU Bayern 2012) 

 Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern, Teil 1 - Arbeitsmethodik Flachland/ Städte inkl. 
Wald-Offenland-Papier (LFU 2012) 

 Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern, Teil 2 - Biotoptypen (inkl. FFH- Lebensraumtypen) 
Flachland/Städte (LFU 2010) 

 Vorgaben zur Bewertung der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in 
Bayern (LFU 2010) 

 Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern, Teil Alpen, Methodik (LFU 2006) 

 Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern, Teil Alpen, Beschreibung der Biotoptypen (LFU 2006) 

  
 

Forstliche Planungsgrundlagen 

 Waldfunktionskarten für den Landkreis Oberallgäu (LWF; Stand 2016) 

 Forstliche Übersichtskarte für den Landkreis Oberallgäu (LWF; Stand 2016) 

Naturschutzfachliche Planungen und Dokumentationen 

 ABSP-Bayern Bd.: Lkr. Oberallgäu (LfU Bayern, 2017) 

 Alpen-Biotopkartierung (LfU Bayern) 

 Artenschutzkartierung (ASK-Daten, Stand 2007) (LfU Bayern 2007) 

 Rote Liste gefährdeter Pflanzen Bayerns (LfU Bayern 2005) 

 Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns (LfU Bayern 2016 

Digitale Kartengrundlagen 

 Digitale Flurkarten (Geobasisdaten des Bayerischen Landesvermessungsamtes, Nutzungser-
laubnis vom 6.12.2000, AZ.: VM 3860 B – 4562) 

 Digitale Luftbilder (Geobasisdaten des Bayerischen Landesvermessungsamtes, Nutzungserlaub-
nis vom 6.12.2000, AZ.: VM 3860 B – 4562) 

 Topographische Karten im Maßstab 1:25.000, M 1:50.000 und M 1:200.000 
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Tabelle 5: Auskünfte von Einzelpersonen 

 Frauenschuh-Vorkommen 

 Frauenschuh-Vorkommen 

 
Berufsjäger, Fürstlich Waldburg-Zeil´sche Forstver-
waltung 

Herr Andreas Fisel, Revierleiter Hörner-
gruppe am AELF Kempten 

Waldbau, Jagd 

 
Weitere Informationen stammen von namentlich nicht bekannten Teilnehmern der Auftaktveranstaltung 
sowie von Landwirten und Waldbesitzern bei Gesprächen im Gelände. 
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Abb. 5: Ausgedehntes Knieweidengebüsch (LRT 4080) nordseitig des Falken im Herbst 2019 (Foto: A. Hanak) 

 

Alpine Silikatrasen (LRT 6150) 

KURZCHARAKTERISIERUNG UND BESTAND 

Die subalpin-alpinen Bestände des LRT 6150 (boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten) sind südsei-
tig über das gesamte FFH-Gebiet ab einer Höhe von ca. 1.500 m über tiefgründigen Mergelstandorten 
verteilt. Der FFH-Lebensraumtyp stellt neben den tiefer gelegenen montanen Borstgrasrasen (LRT 6230) 
einen Schwerpunkt der Vegetation auf den Alpweiden im Gebiet dar. Zu den kennzeichnenden Arten, die 
das höher gelegene Geo montani-Nardetum (LRT 6150) vom tiefer gelegenen Kreuzblümchen-Borstgras-
rasen des LRT 6230 trennen, gehören Schweizer Löwenzahn (Scorzoneroides helvetica), Tüpfel-Enzian 
(Gentiana punctata), Gold-Fingerkraut (Potentilla aurea), Alpen-Wegerich (Plantago alpina), Bärtige Glo-
ckenblume (Campanula barbata), Norwegisches Ruhrkraut (Gnaphalium norvegicum), Pyramiden-Günsel 
(Ajuga pyramidalis), Berg-Nelkenwurz (Geum montanum) und Orangerotes Mausohrhabichtskraut (Pi-
losella aurantiaca). Begleiter aller Höhenlagen sind Arnika (Arnica montana), Vielblütige Hainsimse (Lu-
zula multiflora), Katzenpfötchen (Antennaria dioica), Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum), 
Bleiche Segge (Carex pallescens), Blutwurz (Potentilla erecta), Zartes Straußgras (Agrostis capillaris), 
Rot-Schwingel (Festuca nigrescens) und Ruchgras (Anthoxanthum odoratum). Mit zunehmender Höhe 
sind Arten der alpinen Kalkrasen des LRT 6170 (Seslerietalia) wie Immergrüne Segge (Carex sempervi-
rens), Rostsegge (C. ferruginea), Alpen-Wundklee (Anthyllis vulneraria ssp. alpicola), Alpen-Distel 
(Carduus defloratus), Kopfiges Läusekraut (Pedicularis rostrato-capitata), Kugelige Teufelskralle (Phy-
teuma orbiculare) u.a. beigemischt. Das Geo montani-Nardetum im Gebiet ist Lebensraum für zahlreiche 
Habichtskräuter (u.a. Pilosella fusca, P. aurantiaca, Hieracium prenanthoides, H. alpinum), u.a. am Süd-
abfall des Stuiben.  

Aufgrund der großen Höhenamplitude lassen sich im FFH-Gebiet verschiedene Ausbildungen des LRT 
6150 beobachten. Im Übergangsbereich zum tiefer gelegenen Polygalo-Nardetum des LRT 6230 sind 
Gewöhnliches Kreuzblümchen (Polygala vulgaris) und Wald-Ehrenpreis (Veronica officinalis) am Be-
standsaufbau beteiligt und entsprechen damit der Veronica officinalis-Höhenvariante nach PEPPLER 
(1992). Mit zunehmender Höhe fallen diese beiden Arten aus und werden von Phyteuma betonicifolium 
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Abb. 6: Charakteristische südseitige und ungenutzte Blaugras-Horstseggenrasen (LRT 6170 „Alpine Kalkrasen") 

(Foto: A. Hanak) 

BEWERTUNG UND GEFÄHRDUNG 

Die alpinen Kalkrasen sind im Gebiet sowohl ungenutzt als auch beweidet. Ihr Erhaltungszustand reicht 
von hervorragend bis schlecht und umfasst damit alle drei Bewertungsstufen. In einem schlechten Erhal-
tungszustand befinden sich zwei Flächen. Die ungenutzten Rasenbereiche sind im Gebiet reicher an be-
wertungsrelevanten und charakteristischen Arten und erreichen einen sehr guten Erhaltungszustand. Vor 
allem auf der Nordflanke des FFH-Gebiets sind inzwischen wieder Rasenbereiche in Nutzung, die min-
destens 20 Jahre ungenutzt waren und waldfrei blieben. Der Erhaltungszustand dieser bis vor kurzem 
noch ungenutzten Rasen ist aktuell überwiegend mit gut bewertet.  
Eine angepasste Beweidung dieses ausgesprochen artenreichen und damit wertgebenden Lebens-
raumtyps ist für den Erhalt seiner qualitativ hochwertigen Bestände zukünftig von Bedeutung. 

Problematisch sind die Auswirkungen der im Gebiet auffallend steigenden touristischen Freizeitnutzung 
(Wanderweg) des gesamten Gratverlaufs. Durch die hohen Besucherzahlen vorwiegend in den Sommer-
monaten sind die wertgebenden Gratrasen mit ihren zahlreichen floristischen Besonderheiten stark zer-
treten und in Teilen bereits zerstört.  
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Subtyp Hainlattich-Buchen-Tannenwald (LRT 9132) (Aposerido-Fagetum) 

Standort 
Diese Waldgesellschaft ist die vorherrschende Vegetationsform in den Wäldern der Kalkalpen und des 
höheren Alpenvorlands. Sie stockt auf den nährstoffreichen, mäßig-trockenen bis sehr frischen Kalk- und 
Dolomitsubstraten der montanen Stufe. Aufgrund des oft anstehenden Ausgangsgesteins entwickeln sich 
häufig nur skelettreiche Rendzinen. In der Nagelfluhkette werden besonders die unteren Hanglagen von 
ihr eingenommen. 

Bodenvegetation 
Die artenreiche Bodenflora setzt sich in erster Linie aus Nährstoffzeigern der Quirlweißwurz- und Zahn-
wurzgruppe zusammen (z.B. Sanikel, Stinkender Hainlattich, Rundblättriges Labkraut). Die im Gebiet do-
minierenden Südhänge werden in erster Linie von trockenheitstoleranten Arten wie Weiß- und Finger-
Segge, Einblütigem Perlgras oder Maiglöckchen geprägt, im hochmontanen Bereich zusätzlich durch Ar-
ten wie Rostsegge oder Berg-Baldrian. 

Baumarten 
Der Hainlattich-Buchenwald wird in erster Linie von den Hauptbaumarten Buche und Tanne gebildet. Mit 
zunehmender Meereshöhe steigt auch der Anteil der Fichte natürlicherweise an. Als Nebenbaumarten 
können Esche, Bergahorn, Bergulme oder auch die Eibe vertreten sein. 

Nutzungsbedingte Veränderungen 
Durch die frühere Fichtenwirtschaft sowie teilweise überhöhte Wildbestände ist diese Waldgesellschaft 
auch in der Nagelfluhkette flächenmäßig reduziert worden. Durch naturnahe Waldwirtschaft und jagdliche 
Verbesserungen ist in vielen Bereichen aber eine Ausbreitungstendenz festzustellen. 

 

Kurzcharakterisierung 

Bedingt durch unterschiedliche Standorte tritt der LRT im Gebiet mit 2 verschiedenen Subtypen auf. 
Während auf den eher flachgründigen, kalkreichen Hanglagen der Hainlattich-Buchen-Tannenwald (Apo-
serido-Fagetum) auftritt (Subtyp 9132), sind feuchte Mulden und quellige Hänge kleinflächig vom Rund-
blattlabkraut-Tannenwald (Galio-Abietetum) bestockt (Subtyp 9134). Aufgrund ähnlicher Ausprägung 
werden beide Subtypen aber gemeinsam als LRT 9130 bewertet. Es wird im Folgenden nur der flächen-
mäßig dominierende Subtyp 9132 vorgestellt. 

Vorkommen und Flächenumfang 

Dieser im FFH-Gebiet großflächig ausgeprägte Lebensraum stockt derzeit mit 62 Teilflächen auf insge-
samt 235,36 ha oder knapp 12 % des Gesamtgebietes. Er ist flächenmäßig der häufigste Wald-LRT und 
kommt schwerpunktmäßig an den unteren bis mittleren Hanglagen vor. 
 
Die Nutzung des Waldes als Waldweide ist in Teilen des FFH-Gebietes noch verbreitet. Da Beweidung 
teilweise erheblichen Einfluss auf Waldstrukturen und Verjüngung hat, wurden zwei Planungseinheiten 
ausgewiesen und für diese unterschiedliche Maßnahmen geplant. 

Planungseinheit 1:  

 Waldflächen, die nicht oder nur auf Teilflächen beweidet sind. 
 Diese Planungseinheit kommt auf einer Fläche von rd. 233,76 ha vor. 

Planungseinheit 2:  

 Wald-Offenland-Komplexe im Grenzbereich zu Alpflächen. 
Diese Planungseinheit kommt auf einer Fläche von 1,6 ha vor. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Aufgrund seines großflächigen Auftretens wurde dieser LRT mit Hilfe einer luftbild-gestützten Stichprobe-
ninventur an 80 Stichprobenpunkten sowie ergänzenden Transektbegängen bewertet. Die Ergebnisse 
lassen sich folgendermaßen interpretieren: 
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Kurzcharakterisierung 

Hochstauden-Bergahorn-Buchenwald (LRT 9140)   (Aceri-Fagetum) 

Standort 
Diese auf hochmontane bis tiefsubalpine Lagen der Alpen beschränkte Waldgesellschaft stockt kleinflä-
chig auf lehmigen, nährstoffreichen Substraten, bevorzugt in schneereichen Kessellagen. Dort kommt es 
infolge der Schneebewegungen häufig zu Säbelwuchs und Schneeschimmelbefall an beteiligten Konife-
ren. Die Böden sind tiefgründig und bedingt durch die hohen Niederschläge frisch bis hangfeucht. 

Bodenvegetation 
Charakteristisch und auch wertgebend für diese Waldgesellschaft sind üppige Hochstaudenfluren in den 
aufgelichteten Bestandespartien. Feuchtezeiger wie Grauer Alpendost, Weißer Germer oder Alpen-
Milchlattich dominieren hier die Bodenvegetation. Typisch sind weiterhin die vielen epiphytischen Moos- 
und Flechtenarten an alten Bergahörnern und Buchen infolge der hohen Luftfeuchtigkeit. 

Baumarten 
Dieser auffällig laubholzdominierte Waldtyp ist stark von Buche und Bergahorn geprägt. Als Nebenbaum-
arten sind regelmäßig Fichte, Tanne und Bergulme vorhanden. Auf Sukzessionsflächen ehemaliger Al-
pen treten die Pioniere Grünerle, Großblättrige Weide und Vogelbeere in den Vordergrund. Typisch sind 
der oft krüppelige Wuchs sowie der häufige Bajonettwuchs der Bäume. 

Nutzungsbedingte Veränderungen 
Im Allgäu sind diese Wälder wohl oft aus der Sukzession ehemaliger Alpflächen auf lehmig-feuchten, 
schneereichen Gleithängen hervorgegangen. Dies zeigt sich vielerorts auch in den Hochlagen der Nagel-
fluhkette. Durch das Schwenden derartiger Sukzessionsflächen kann es zu Flächenverlusten dieses LRT 
kommen. 

Vorkommen und Flächenumfang 

Dieser im FFH-Gebiet eher kleinflächig ausgeprägte Lebensraum stockt derzeit mit 8 Teilflächen auf ins-
gesamt 7,4 ha oder 0,4 % des Gesamtgebietes. Er kommt überwiegend auf lehmig-feuchten Mergelhän-
gen der subalpinen Stufe vor, wo er meist als Sukzessionsstadium ehemals alpwirtschaftlich genutzter 
Flächen auftritt. Lediglich am nördlichen Unterhang des Siplinger Kopfes ist er als wertvolle Referenzflä-
che sehr naturnah ausgeprägt. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Aufgrund seines nur kleinflächigen Auftretens wurde dieser LRT mit Hilfe von 6 Qualifizierten Begängen 
bewertet. Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen interpretieren: 

 

Die Ergebnisse der Qualifizierten Begänge sind in den folgenden Grafiken und Tabellen dargestellt: 
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Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) (LRT 9180*) 

 

Abb. 9: Bergulmen-Bergahorn-Steinschuttwald im hinteren Autal (Foto: B. Mittermeier, AELF Krumbach) 

 

Subtyp Bergulmen-Bergahorn-Steinschuttwald (LRT 9185*) (Ulmo-Aceretum) 

Standort 
Diese seltene Waldgesellschaft stockt meist kleinflächig auf feuchten, nährstoffreichen Schuttfächern und 
Blockfeldern an von Steinschlag und Rutschung geprägten Hängen mit ausgeprägter Dynamik. Ihr Vor-
kommen ist auf die montane und hochmontane Stufe der Alpen sowie der höheren Mittelgebirge be-
schränkt. 

Bodenvegetation 
In der Bodenflora dominieren meist üppige Hochstaudenfluren aus Arten der Pestwurz- und Kälberkropf-
gruppe wie Blauer Eisenhut, Grauer Alpendost oder Klebriger Salbei. Besonders charakteristische 
Schluchtwaldarten sind die Vertreter der Mondviolengruppe wie Hirschzunge, Mondviole oder Gelappter 
Schildfarn. Auch epiphytisch wachsende Moose sind in luftfeuchten Berglagen typisch. 

Baumarten 
Vorherrschende Hauptbaumart ist eindeutig der hinsichtlich Steinschlag sehr robuste Bergahorn, der re-
gelmäßig von der Bergulme begleitet wird. Buche und Esche treten aus standörtlichen bzw. klimatischen 
Gründen zurück und sind nur noch vereinzelt als Neben- und Begleitbaumarten zu finden. 

Nutzungsbedingte Veränderungen 
Da diese Extremstandorte in der Regel nicht für eine Bewirtschaftung geeignet sind, befinden sich die 
vorhandenen Bestände zumeist noch in naturnahem Zustand. Punktuell kann hoher Schalenwildverbiss 
die Verjüngung der empfindlichen Hauptbaumarten erschweren. 
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Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (LRT 9410) 

In diesem LRT sind zonale und azonale und damit sehr unterschiedliche Waldgesellschaften 
zusammengefasst. Es werden daher die zwei Subtypen Tangelhumus-Fichten-Blockwald 
(9413) und Subalpiner Carbonat-Fichtenwald (9415) unterschieden und getrennt bewertet.  

Subtyp: 9413 Tangelhumus-Fichten-Blockwald (Asplenio-Piceetum) 

 

Abb. 10: Fichten-Blockwald auf Nagelfluh am Steineberg (Foto: B. Mittermeier, AELF Krumbach) 

 

Subtyp Tangelhumus-Fichten-Blockwald (LRT 9413) (Asplenio-Piceetum) 

Standort 
Dieser ausgesprochen azonale Lebensraum-Subtyp kommt nur punktuell auf groben, hohlraumreichen 
Blocksturzmassen aus Hartkalken (oder in vorliegendem Fall Nagelfluh-Blöcken) vor, die aufgrund der 
Kaltluftspeicherung in den Klüften über ein besonderes Klima (Eiskeller-Effekt) verfügen. Saurer Tangel-
humus bildet meist das alleinige Wurzelsubstrat. 

Bodenvegetation 
Dem heterogenen Standortmosaik entspricht ein extrem artenreiches Gemisch von Zwergsträuchern, 
Kräutern und Moosen aus den unterschiedlichsten ökologischen Gruppen. So finden sich sowohl Säure-
zeiger der Beerstrauch-und Rippenfarngruppe (z.B. Bärlapp, Berglappenfarn), wie auch typische Pflan-
zen der Kalkfelsspalten (Grüner Streifenfarn, Moos-Nabelmiere). 

Baumarten 
Einzige Hauptbaumart ist die Fichte, die jedoch an günstigen Kleinstandorten von einzelnen Stämmen 
der Nebenbaumarten Tanne, Grünerle, Bergulme oder Buche begleitet sein kann. Pionierbaumarten sind 
Vogelbeere, Großblättrige Weide, Moorbirke und Kiefer. 

Nutzungsbedingte Veränderungen 
Diese nur sehr kleinflächigen Wälder sind i.d.R. wenig beeinflusst und oft urwaldähnlich, da sie sowohl für 
den regelmäßigen Forstbetrieb wie auch für die Waldweide meist ungeeignet sind. Bei Kahlschlag oder 
Räumung von Windwurfflächen droht ebenso wie durch starke Trittschäden Humusschwund. 
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Subtyp: 9415 Subalpiner Carbonat-Fichtenwald (Adenostylo-Piceetum) 

 
Abb. 11: Lichte subalpine Fichtenwälder auf Nagelfluh (Foto: B. Mittermeier, AELF Krumbach) 

 

Subtyp Subalpiner Carbonat-Fichtenwald (LRT 9415) (Adenostylo-Piceetum) 

Standort 
Dieser Lebensraum-Subtyp gilt als Leitgesellschaft auf Normalstandorten der tiefsubalpinen Zone in den 
Kalkalpen sowie den Molassevoralpen. Er stockt auf mäßig-trockenen bis frischen Substraten aus Kalk-, 
Dolomit- und Nagelfluhgestein und kann trotz des anstehenden Kalkgesteins oft saure Tangelhumus-Auf-
lagen bilden. Die Böden sind meist nur flach- bis mittelgründig entwickelte, skelettreiche Rendzinen. 

Bodenvegetation 
Es dominieren Nährstoffzeiger aus Zahnwurz- und Buntreitgrasgruppe wie Türkenbund, Stinkender Hain-
lattich oder Sanikel. In Bereichen mit sauren Tangelauflagen treten vielfach Säurezeiger der Rippenfarn- 
oder Beerstrauchgruppe dazu wie z.B. Alpen-Brandlattich, Sprossender Bärlapp oder Rippenfarn. Ausge-
sprochene Alpenpflanzen wie Rostsegge oder Alpen-Maßliebchen vervollständigen das typische Arten-
spektrum. 

Baumarten 
Oberhalb von 1400-1450m Höhe wird die Vegetationszeit für Buche und Tanne allmählich zu kurz und 
die Fichte tritt als alleiniger Waldbildner auf. Aufgrund ihrer hohen Widerstandskraft gelingt es ihr, auch 
diese tiefsubalpinen Lagen zu bestocken und bei ca. 1700 m die natürliche Waldgrenze zu bilden. Tanne, 
Bergahorn, Vogelbeere und Latsche sind sporadisch und meist nur einzelstammweise beigemischt. 

Nutzungsbedingte Veränderungen 
Aufgrund des überaus hohen Stellenwerts der Alpwirtschaft im Gebiet der Nagelfluhkette sind heutzutage 
viele potentielle Waldstandorte von Alpen eingenommen. Die auf Teilflächen ebenfalls betriebene Wald-
weide sowie stellenweise überhöhte Schalenwildbestände fördern zudem lichte Bestandesstrukturen. 
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Art mehrere Verbreitungsschwerpunkte auf. Dazu gehören das Alpenvorland mit Teilen des westlichen 
Alpenraums, das Saarland, die Pfalz sowie Thüringen, das Voigtland, Nordfranken und Osthessen. In 
Bayern ist das Voralpine Hügel- und Moorland das aktuelle Dichtezentrum, wobei es von West nach Ost 
ausdünnt. Innerhalb der Bayerischen Alpen hat die Art ihren Schwerpunkt in den Allgäuer Alpen (BRÄU et. 
al. 2013). Außerhalb des Gebirges besiedelt der Skabiosen-Scheckenfalter v.a. Pfeifengrasstreuwiesen 
und Flachmoore, aber auch Übergangsmoore und Borstgrasrasen. Wichtigste Wirtspflanze in diesen Ha-
bitaten ist der Teufelsabbiss (Succisa pratensis), untergeordnet der Schwalbenwurzenzian (Gentiana 
asclepiadea) und die Taubenskabiose (Scabiosa columbaria). In den Bayerischen Alpen sind alpine Kalk-
rasen und Borst-grasrasen die bevorzugten Habitate mit Vorkommen von Glänzender Skabiose 
(Scabiosa lucida), Wald-Witwenblume (Knautia dipsacifolia) und Punktiertem Enzian (Gentiana punctata) 
als bis dato beobachtete Wirtspflanzen.  

Tagfalter wurden im FFH-Gebiet 2003 großflächig erhoben. Aus dieser Zeit stammt der überwiegende 
Anteil an Nachweisen von Euphydryas aurinia. Hinzu kommen Einzelbeobachtungen von 2007. Der 
Skabiosen-Scheckenfalter wurde im Wesentlichen südseitig nachgewiesen, neben Beobachtungen im 
Osten des FFH-Gebiets zwischen Steineberg- und Vorderer Krumbachalpe. 

Im Rahmen der Managementplanung wurden stichprobenartig in den Bereichen der bekannten Nach-
weise sowohl nach Raupengespinsten (Spätsommer 2019) als auch nach Imagines (Frühsommer 2018 
und 2019) gesucht. Während die Suche nach Raupengespinsten in beiden Jahren erfolglos blieb, konn-
ten adulte Skabiosen-Scheckenfalter in den südseitigen Habitaten Mitte Juni 2018 und Ende Juni 2019 
nachgewiesen werden.  

Die aufgesuchten Habitate sind weitgehend einheitlich strukturiert und lassen sich wie folgt charakterisie-
ren. Es handelt sich um Weideflächen verschiedener Vegetationseinheiten (v.a. Borstgrasrasen, alpine 
Kalkrasen und Fettweiden), die einerseits von ungenutzten, für die Südseite typischen, lückig berasten 
Felsabschnitten und andererseits von Waldbereichen begrenzt werden. Weideflächen, die nicht in Nach-
barschaft zu ungenutzten Bereichen liegen, sind offensichtlich als Habitat ungeeignet. Nachdem keine 
Raupengespinste nachgewiesen werden konnten, liegt die Vermutung nahe, dass die Falter die Eier auf 
Pflanzen von Glänzender Skabiose und v.a. Wald-Witwenblume in den Felsbereichen ablegen. Die Ver-
netzung der Habitate ist relativ gut. Die Entfernungen zwischen den einzelnen Teilhabitaten in etwa 1000 
m. Die Wirtspflanzen sind vital, überwiegend in einem größeren Abstand voneinander wachsend. Die ge-
mittelte Habitatqualität ist mit B zu bewerten. 

Der Zustand der Population ergab sich indirekt über die Bewertung der gefundenen Imagines. Der Nach-
weis der adulten Falter ergab in den untersuchten Habitaten den Ehz C. Bei keiner der zweimal begange-
nen Alpen (Mitte Juni 2018, Ende Juni 2019) wurden mehr als 9 adulte Falter nachgewiesen (Rauhenber-
galpe 4 und 7 Imagines; Sommerhausalpe 8 und 7 Imagines, Unterkirchealpe 8 und 9 Imagines). Der An-
teil der besiedelten Habitatflächen wird mit B (33 - 66 %) bewertet. Insgesamt ist damit der Zustand der 
Population schlecht (C).  

Die Beeinträchtigungen sind aufgrund der großflächigen Beweidung, welche die Falter großteils auf die 
nicht beweideten Bereiche zurückdrängt, im Mittel noch gut (B). 
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1379 Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia triandra) 

 
Abb. 14: Die zwei 2015 aufgefundenen Sporogone von Mannia triandra in einer Felsspalte am Steineberg  

(Foto: W. v. Brackel)  

 

Das Dreimännige Zwerglungenmoos ist am Wuchsort am Steineberg bei Immenstadt seit 2011 bekannt; 
dort wurde es von A. Schäfer-Verwimp am 16. Juli gefunden (http://bayern.moose-deutschland.de/orga-
nismen/mannia-triandra-scop-grolle). Eine erste systematische Erhebung erfolgte im Rahmen des FFH-
Monitoring der Art am 28. Mai 2012, bei der zwei besiedelte Felsritzen mit insgesamt ca. 5 cm² Thallusflä-
che und fünf Sporangien gefunden wurden. 

Am 2.6.2015 erfolgte eine zweite Erhebung, die dritte am 10.6.2017. Das Absuchen der Felsen der nähe-
ren Umgebung erbrachte keine weiteren Funde. 

 

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der drei Untersuchungsjahre zusammengefasst: 

Tabelle 25: Populationsparameter 2012, 2015 und 2017 

Jahr 2012 2015 2017 

Zahl besiedelter Ritzen/Spalten 2 1 2 

Gesamtdeckung der Thalli in cm² 5 1 3 

Zahl der Sporangien 5 2 8 

 

 

 

 





Managementplan, Fachgrundlagen   Nagelfluhkette Hochgrat – Steineberg 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie   8426-302 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 66 

 

1902 Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

Kurzcharakterisierung 

 

 

Bestand 

Der Frauenschuh wurde im Rahmen von Stichprobenbegängen potentiell geeigneter und ehemals besie-
delter Standorte zur Blütezeit im Juni 2018 kartiert. Bei der Vorab-Recherche waren in der ASK (Arten-
schutzkartierung) keine Frauenschuh-Fundpunkte im Gebiet gemeldet. Dagegen erwiesen sich insbeson-
dere konkrete Hinweise örtlicher Orchideen-Experten als äußerst hilfreich, da die im Gebiet auf großer 
Fläche geeigneten Habitate aus Zeitgründen nur punktuell begangen werden konnten. Bei den Stichpro-
benbegängen konnten dann an zwei dieser gemeldeten Flächen auch tatsächlich Nachweise erbracht 
werden, zwei weitere Vorkommen wurden im Rahmen der Begänge zufällig neu entdeckt. Insgesamt wur-
den 4 Teilbestände mit zusammen 96 Sprossen gefunden und kartiert, die sich auf die subalpinen Gipfel-
bereiche von Siplinger und Stuiben sowie in einem Fall auf einen Schluchtwald nordöstlich des Siplinger-
kopfes verteilen. Im Westteil des Gebietes konnte kein Nachweis des Frauenschuhs erbracht werden. 
Allerdings finden sich über das gesamte Gebiet verteilt immer wieder geeignete, trocken-warme Habitate 

Steckbrief:  Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

Beschreibung: 

Der Frauenschuh ist eine 20-60 cm hohe, kräftige Orchidee mit 3-5 elliptischen oder eiförmigen 
Blättern. Zur Blütezeit im Mai/Juni bildet er an geeigneten Standorten 1-2 (selten 3) Blütenstände 
aus, die aus den rotbraunen bis dunkelbraunen (sehr selten auch gelben) Blütenblättern (Sepalen 
und Pentalen) und dem gelben Schuh (Labellum) bestehen. Er kann bei günstigen Bedingungen 
massenreiche Bestände ausbilden. 

Vorkommen und Verbreitung: 

Die eurasiatisch-kontinentale Art ist eine Waldorchidee der halbschattigen Standorte, die bevor-
zugt an Waldrändern und Lichtungen wächst und den Wald nur selten verlässt. Sie ist stets streng 
an Kalkböden gebunden, kommt aber in verschiedensten Waldgesellschaften vor – von Laubwäl-
dern bis hin zu reinen Fichten- oder Kiefernforsten. Mischwälder mit Nadelholzanteilen werden be-
sonders gerne besiedelt, weshalb die Art nicht als ausgesprochener Naturnähezeiger gilt. 

Biologie: 

Zur Bestäubung ist diese selbststerile Art fast ausschließlich auf Sandbienen der Gattung Andrena 
angewiesen. Diese benötigen wiederum schütter bewachsene Bereiche mit Rohboden (Sand, san-
diger Lehm, Schluff) in maximal 500 m Entfernung zum Frauenschuh-Vorkommen. Die langlebige 
Orchidee braucht nach Sauer (1998) 4 bis 6 Jahre, nach Presser (2000) selbst auf günstigen 
Standorten sogar 6 bis 8 Jahre zur Entwicklung. Sie treibt in den Folgejahren dann jedoch „viele 
Jahre lang aus einem sich verzweigenden Wurzelstock neue Blütentriebe“ (Sauer 2000) und ist 
ausgesprochen langlebig (z.T. über 20 Jahre alt werdend). Wie alle Orchideen ist der Frauen-
schuh symbiontisch mit Pilzen vergesellschaftet, jedoch anders als bei den meisten anderen Arten 
nicht obligat. Bei sich verschlechternden Bedingungen kann die vorkommende Art im Boden als 
sogenannte „Planta subterranea“ mehrere Jahre überdauern. 

Bestandessituation in Bayern: 

In Bayern finden sich Vorkommen besonders in den Alpen (bis 2200 m Höhe), dem Voralpenland 
und dem Jura. Von den Voralpenflüssen ist der Frauenschuh auffallend durchgängig am Lech mit 
seinen kalkreichen Schotterbänken vertreten. 

Gefährdungen: 

Die früher im Alpen- und Voralpengebiet stellenweise häufige Orchidee ist heute in erster Linie 
durch die Umwandlung lichter Mischwälder in dichte Fichtenforste, teilweise aber auch durch Aus-
graben und Pflücken sehr selten geworden.  

Schutzstatus: 

Rote Listen Bayern: 3, BRD: 3 
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5 SONSTIGE NATURSCHUTZFACHLICH BEDEUTSAME BIOTOPE UND ARTEN 

5.1 Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Biotope 

Neben den genannten FFH-Lebensraumtypen treten im Gebiet auch Biotope auf, die nicht im Anhang I 
der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, aber nach §30 des BNatSchG i. V. mit Art. 23 BayNatSchG besonders 
geschützt sind.  

Diese Biotope haben eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung und sollten daher in ihrer Fläche und 
Qualität langfristig erhalten werden. Genauere Ausführungen finden sich im Maßnahmenteil des Manage-
mentplans. 

Eine Auflistung aller bisher gefundenen geschützten Biotope findet sich im Anhang 5 „Liste der gesetz-
lich geschützten Arten und Biotope“. 

 

5.2 Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten  

Neben den nach der FFH-Richtlinie, Anhang II geschützten Pflanzen und Tieren wurden bei den Untersu-
chungen zum Managementplan zahlreiche gefährdete, teils für die Lebensraumtypen charakteristische 
(Leit-)Arten nachgewiesen. Im Anhang 5 „Gesetzlich geschützte Arten und Biotope“ sind die in den 
Roten Listen Bayerns und der BRD gelisteten Arten enthalten. Zusätzlich sind die in der ASK und in der 
Alpenbiotopkartierung (2002) enthaltenen Nachweise aufgeführt. Viele der genannten Arten sind charak-
teristische Arten von Lebensraumtypen; auch für sie besteht das Ziel, sie in einem günstigen Erhaltungs-
zustand zu bewahren. 

Eine botanische Rarität der Nagelfluhkette stellen die im Allgäu endemischen Arten der Gattung Sorbus 
dar, wie beispielsweise die Allgäuer Zwergmehlbeere (S. algoviensis) oder Dörr´s Mehlbeere (S. doer-
riana). Ebenso erwähnenswert sind aus botanischer Sicht Vertreter boreo-alpiner Arten, die im Bereich 
der Nagelfluhkette in teilweise noch bemerkenswerter Anzahl zu finden sind. Dazu zählen u.a. verschie-
dene Bärlappe wie Keulenbärlapp (Lycopodium clavatum) und Alpen-Flachbärlapp (Diphasiastrum al-
pinum), das Einblütiges Wintergrün (Moneses uniflora) oder auch das Rundblättrige Wintergrün (Py-
rola rotundifolia). Eine Liste weiterer für das FFH-Gebiet bedeutsamer Pflanzenarten befindet sich im 
Maßnahmenteil des Managementplans. 

Die wertvollen, totholzreichen Laub- und Schluchtwälder des Hinteren Autals zwischen Roter Wand 
und Siplingerkopf sind u.a. aus avifaunistischer Sicht interessant, dort konnten seltene Leitarten der Bu-
chenwälder wie Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos, RL BY 3) und Zwergschnäpper (Ficedula 
parva) nachgewiesen werden. Besonders der Weißrückenspecht gilt als Art alter, urwaldartig aufgebauter 
Laubwälder mit tot- und altholzreichen Zerfallsphasen (SCHERZINGER, 1982) und benötigt als Revier-
größe zwischen 50 und 350 Hektar (FRANK, 2002). 2018 fand in diesem Bereich offenbar auch eine er-
folgreiche Brut des Zwergschnäppers (Ficedula parva, RL BY 2) statt, der als kontinental geprägte Art 
im westlichen Allgäu überaus selten ist und ebenfalls als Charakterart montaner Schlucht- und Buchen-
wälder gilt.  

Ebenfalls an den totholzreichen Unterhängen des Siplingerkopfes wurde während der Kartierung 2018 
ein Exemplar des seltenen Kopfhornschröters (Sinodendron cylindricum, Rote Liste BY/D 3) entdeckt, 
der als Leitart naturnaher Buchenwälder gilt und als wenig mobile Art auf eine Habitattradition wertvoller 
Alt- und Totholzstrukturen in diesem Bereich hindeutet.  

In wenig genutzten, tannenreichen Altbeständen des Gebietes sind auch seltene, als Naturnähezeiger 
geltende Baumpilze wie Tannen-Stachelbart (Hericium flagellum, Rote Liste BY/D 3) oder Tannen-Feu-
erschwamm (Phellinus hartigii) zu finden. 
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Abb. 16: Allermannsharnisch, Alpen-Flachbärlapp, Rotes Waldvögelein, Moosauge, Silbergrüner Bläuling und Weiß-
rückenspecht als naturschutzfachlich bedeutsame Arten im Gebiet (Fotos: B. Mittermeier, AELF Krumbach) 

 

Im Rahmen der Offenland-Kartierung konnten folgende bayernweit stark gefährdete Tierarten nachgewie-
sen werden. 

 Parnassius apollo (Apollo) 2 

 Parnassius mnemosyne (Schwarzer Apollo) 2 

 Phengaris arion (Thymian-Ameisenbläuling) 2 

 Psophus stridulus (Rotflügelige Schnarrschrecke) 2 

Die nach der Roten Liste Bayern stark gefährdeten Arten sind nach der regionalisierten Liste in den Bay-
erischen Alpen folgendermaßen eingestuft (* = ungefährdet):  

 Parnassius apollo 3 

 Parnassius mnemosyne V 

 Phengaris arion * 

 Psophus stridulus * 
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PARNASSIUS APOLLO (APOLLO) 

In Bayern können zwei getrennte Areale des Apollos unterschieden werden (GEYER, A. & NUNNER, A. 
(2013). Das eine Areal stellt den Frankenjura und die Riesalb, das andere den bayerischen Alpenraum 
dar. Früher existierten auch in den Randbereichen angrenzender Naturräume Vorkommen, die heute alle 
erloschen sind. 

Die alleinige Raupenfutterpflanze in den Bayerischen Alpen ist der Weiße Mauerpfeffer (Sedum album). 
Entsprechend sind die Vorkommen im Mittelstock der Bayerischen Alpen sehr spärlich, da Sedum album 
hier weitgehend fehlt. Verbreitungsschwerpunkte ganz im Westen sind besonnte Felsstandorte im Vorde-
ren bzw. Hinteren Bregenzer Wald, montane Areale im Vilser- und Ammergebirge, die östlichen Bereiche 
des Mangfallgebirges und die Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen östlich des Inn.  

Offene, sonnenexponierte Felswände und Schutthalden stellen die Primärstandorte dar, sekundäre Habi-
tate in den Alpen sind für eine Beweidung offen gehaltene, felsdurchsetzte Magerrasen mit guten Bestän-
den des Weißen Mauerpfeffers.  

Für eine erfolgreiche Reproduktion ist eine gute Ernährung der Weibchen mit Nektar wichtig. Bevorzugt 
werden dabei blauviolette Körbchen- und Köpfchenblumen (z.B. Centaurea jacea, Scabiosa lucida, Knau-
tia dipsacifolia) sowie verschiedene Distelarten wie die Alpen-Kratzdistel (Carduus defloratus). Aus Stein-
brüchen ist das Weidenblättrige Ochsenauge (Buphthalmum salicifolium) als Nektarpflanze belegt 
(GEYER, A. & NUNNER, A. (2013)). Die im Ei überwinternde Raupe schlüpft bereits im März. Zu dieser Zeit 
muss sie die Erwärmung und Rückstrahlung der offenen, d. h. schütter bewachsenen Felsoberfläche aus-
nutzen, um sich entwickeln zu können. Diese erste Entwicklungsphase ist sehr kritisch für die Larven und 
ganz entscheidend abhängig von der Habitatqualität (vollsonnig, trocken). Ende Mai verpuppt sich die 
Raupe unterirdisch. 

Im Naturpark Nagelfluhkette, dessen Fläche deutlich über das FFH-Gebiet hinausgeht, wurden in den 
letzten Jahren Untersuchungen zum Vorkommen des Apollofalters durchgeführt (FEURLE, A.W. & BAUER, 
C. (2020); GEYER, A. et al. (in Vorbereitung)). Innerhalb des FFH-Gebiets kommt der Falter nach GEYER 
an folgenden Standorten vor: 

 Unterkirchealpe 

 Sommerhausalpe 

 Rauhenbergalpe 

 Hintere Wieslealpe (sehr guter Bestand, Habitat bei Begang noch unbeeinträchtigt, beginnende 
Verbuschung in oberen Teilbereichen) 

 am Siplingerkopf (die meisten Nachweise jedoch außerhalb) 

 Bereiche Ober- und Untergelchenwangalpe 

 Gütlealpe 

 Südl. vom Seelekopf 
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PARNASSIUS MNEMOSYNE (SCHWARZER APOLLO) 

Die letzten Vorkommen des Schwarzen Apollos in Deutschland befinden sich in den Alpen, auf der 
Schwäbischen Alb und in der Rhön. Die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und in Bayern stark gefähr-
dete Art (RLB 2) besitzt in den Bayerischen Alpen zwei disjunkte Verbreitungsschwerpunkte (BRÄU et al. 
2013). Das eine Areal befindet sich in den Allgäuer Alpen (v.a. Bregenzer Wald, Allgäuer Hochalpen und 
Vilser Gebirge), das andere reicht (analog zu Parnassius apollo) östlich des Wendelsteins bis zu den 
Berchtesgadener Alpen (Scharitzkehl). Habitate sind Saum- und Gebüschgesellschaften, extensives 
Grünland im Kontakt zum Wald, d. h. Wald/Offenlandökotone mit Vorkommen von Lerchenspornarten als 
Raupenfutterpflanzen. Obwohl der Lerchensporn (Corydalis cava, C. intermedia, C. solida) zur Flugzeit 
der Falter schon vertrocknet ist, finden die Weibchen die den Raupen später zusagenden Stellen und le-
gen dort ihre Eier ab. 

Bestand 

Die Vorkommen des Schwarzen Apollos in den Allgäuer Alpen wurden 2007 detailliert untersucht 
(NUNNER ET AL. 2007). Die nachstehende Beschreibung der Bestandsituation stellt eine kurze Zusammen-
fassung der ausführlichen Untersuchungen dar. Detaillierte Angaben (Gutachten) finden sich im Anhang. 

Folgende Bereiche innerhalb des FFH-Gebiets wurden im Rahmen des Gutachtens untersucht: 

Tabelle 28: Bodenständige Vorkommen des Schwarzen Apollofalters im Lkr. Oberallgäu mit Vege-
tation und Nutzung der Standorte in 2007 

Fundort   Vegetation  Nutzung  

Steineberg Ost  1400-1430 m   
• Fettweide, leicht versaumt  
• Saum mittlerer Standorte  
 

extensive Rinderweide  
(Alpfläche)  

Unterkirche-
Alpe  

1410 m   
• Brennessel-Giersch-Saum mit Ross-
minzen-Dominanz  
 

extensive Rinderweide  
(Alpfläche)  

Sommerhaus-
Alpe  

1340-1425 m   
• Fettweide  
• Brennessel-Giersch-Saum  
• Dominanzbestand der Roten Pestwurz  
 

extensive Rinderweide  
(Alpfläche)  

Rauhenberg-
Alpe  

1370 m   
• nitrophytischer Saum mit Dominanz 
von Blauem Eisenhut  
 

keine Nutzung (Brache)  

Rothen-Alpe  1410-1450   
• Kernhabitat: lichter Bergmischwald an 
mittlerem Standort  
• Nebenhabitat: Lägerflur mit Brennnes-
sel-Dominanz  
 

Kernhabitat Bergwald: 
keine Nutzung  
Nebenhabitat Lägerflur: ex-
tensive Rinderweide (Alp-
fläche)  

Hintere 
Wiesle-Alpe  

1280-1330 m   
• Fettweide mit Versaumungszeigern  
• nitrophytische Saumvegetation  
 

extensive Rinderweide  
(Alpfläche)  

 

Tabelle 29: Futterpflanzenangebot und Populationsgrößen (mittlerer Schätzwert) der untersuchten 
Standorte in 2007 

Fundort  Lerchensporn-
Art  

Abundanz Fläche Larvalha-
bitat  

geschätzte 
Pop.Größe  

Steineberg Ost  Corydalis cava  100-250 Pflanzen 0,13 ha  
(engerer 
Wuchsbe-reich 
nur 300-500m²)  

250 Imagines 
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Unterkirche-Alpe  Corydalis interme-
dia  

500-1000 Pflan-
zen 

0,07 ha  100 Imagines 

Sommerhaus-
Alpe  

Corydalis cava  750-1500 Pflan-
zen 

1,08 ha  500 Imagines 

Rauhenberg-Alpe  Corydalis cava  30-50 Pflanzen 0,02 ha  8 Imagines 

Rothen-Alpe  Corydalis cava  350-700 Pflanzen 0,2 ha  8 Imagines 

Hintere Wiesle-
Alpe  

Corydalis cava  
Corydalis interme-
dia  

50-100 Pflanzen 
50-100 Pflanzen 

0,11 ha  8 Imagines 

 

Die Untersuchung der Larvalhabitate ergab, dass „die ausreichend große Abundanz an Futterpflanzen 
nicht das einzig wichtige Kriterium für ein gutes Apollo-Habitat“ (NUNNER l. c.) ist. Neben dem Vorkommen 
des Lerchensporns (hier: Corydalis cava und C. intermedia) als Raupenfutterpflanze spielt nach NUNNER 

(l. c.) die Besonnung der Lerchenspornpflanzen eine entscheidende Rolle: „Voraussetzung für eine gute 
Habitatqualität ist also eine ausreichend starke Besonnung der Lerchensporn-Standorte. Besonnte Berei-
che sind sowohl bevorzugter Aufenthaltsort der Falter und Eiablageort der Weibchen, als auch Aufent-
haltsort der Raupen.“ 

Bei allen untersuchten Flächen handelt es sich um Hangzonen mit südlicher Exposition oder um 
Verebnungen an insgesamt jedoch nach Süden ausgerichteten Hängen mit einer hohen Sonneneinstrah-
lung (Insolation). Darüber hinaus weisen die Habitate zahlreiche am Boden liegende Totholz-Stücke, 
Steine und kleinere Fels-Brocken, sowie Falllaub von angrenzenden Laub-Gehölzen auf. Derartige Re-
quisiten bieten wichtige Versteck- und Sonnenplätze für die Raupen, zudem erfolgt die Eiablage der 
Weibchen an trockenen oder grünen Pflanzenstengeln, Ästen, Totholz, Laub, Moos oder Steinen und 
auch die Verpuppung erfolgt in einem Gespinst (Kokon) versteckt unter der Laubstreu. 

Gefährdung und Schutz 

Aus populationsökologischer und populationsgenetischer Sicht ist die Population im FFH-Gebiet als rela-
tiv „sicher“ einzustufen. Allerdings unterliegen einzelne Lokalpopulationen einem erhöhten Extinktionsri-
siko. Dies betrifft die individuenarmen Vorkommen der Rothen- und Rauhenberg-Alpe, der Hinteren 
Wiesle-Alpe, deren Existenz vermutlich durch gelegentliche Zuwanderer aus benachbarten, stärkeren Po-
pulationen insbesondere bei der Sommerhaus-Alpe und der Unteren Berggund-Alpe (nicht im FFH-
Gebiet) gesichert wird. 

Nachstehender tabellarischer Auszug aus dem Gutachten listet die Beeinträchtigungen und Maßnahmen 
auf den jeweiligen Alpen auf. 

Tabelle 30: Fundorte mit Beeinträchtigungen 

Fundort  Art der Beeinträchtigungen  Maßnahmen  

Unterkirche Alpe  Beschattung von Teilen des 
Larvalhabitats durch Fichten  

Entnahme einzelner Fichten 
(nur 1-2 Bäume)  

Rauhenberg-Alpe  Nutzungsaufgabe / Brachfallen 
der Alpfläche u. Habitate  

Wiederaufnahme der alpwirt-
schaftlichen Nutzung bzw. ex-
tensiven Beweidung  

Rothen-Alpe  Beschattung des Larvalhabitats 
durch Bäume und Nagelfluh-
Felsrippe  

nicht sinnvoll, da natürlicher Zu-
stand  

Hintere Wiesle-Alpe  Beschattung des Larvalhabitats 
durch Nagelfluh-Felsrippe  

nicht sinnvoll bzw. möglich  

 

Aktuelle Situation 

Im Zuge der Kartierung zum Managementplan wurden die Vorkommen auf der Unterkirchealpe und im 
Umfeld der Sommerhaus- und Rauhenbergalpe überprüft. In allen Bereichen gelang Ende Juni der Nach-
weis des Schwarzen Apollos. Im Gegensatz zur Erfassung von 2007 ist die Rauhenberg-Alpe inzwischen 
wieder in Nutzung, d.h. sie wird mit Rindern beweidet. Nach NUNNER (l. c.) wurden die beweideten Flä-
chen 2007 frühestens ab Anfang Juli beweidet. Die Einhaltung dieses Beweidungsbeginns, d.h. ca. nach 
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Beenden der Flugzeit, ist zum Erhalt der Art dringend notwendig. Nachdem aktuell die Entwicklung zu 
deutlich früheren Weidezeiten auf den Alpen besteht, ist hier ein angepasstes Weidemanagement erfor-
derlich (siehe Maßnahmenteil).  

 

PHENGARIS ARION (THYMIAN-AMEISENBLÄULING) 

Der Thymian-Ameisenbläuling konnte ebenfalls auf der Südseite des FFH-Gebiets immer wieder nachge-
wiesen werden. Im Vergleich zu den Apollo-Arten erstreckt sich seine Verbreitung über die gesamten 
Bayerischen Alpen. Voraussetzungen für sein Vorkommen ist das Vorhandensein seiner Raupenfutter-
pflanzen (Thymian – Thymus spec. oder Dost – Origanum vulgare) und seiner Wirtsameisen, der Kno-
tenameise Myrmica sabuleti.  

 

TETRAO TETRIX SSP. TETRIX (BIRKHUHN) – A409 

 

Abb. 17: Birkhuhnmännchen während der Balz (Foto: Henning Werth). 

 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung: 

 Anhang I VS-RL 

 Streng geschützt (§ 7 BNatschG) 

 RL By: 1 – vom Aussterben bedroht 
 

Lebensraum und Biologie: 

Das Birkhuhn besiedelt primär die boreale Nadelwald- bzw. Waldsteppenzone in der Paläarktis. Hier 
kommen die Lebensräume mit lückigen Moorwäldern praktisch großflächig vor. Bis in die 1950er bzw. 
1960er Jahre kam diese Art auch außerhalb der Alpen vor (Glutz von Blotzheim 2001). Derzeit sind es 
praktisch nur noch nennenswerte Bestände in der Lüneburger Heide und der Rhön. In der Rhön wurden 
seit 2009 bis heute Umsiedlungen von schwedischen Vögeln vorgenommen, ohne die diese Art in der 
Rhön ausgestorben wäre.  
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Die letzten zusammenhängenden Bestände befinden sich in den bayerischen Alpen zwischen Allgäu und 
Werdenfelser Land auf einer Höhenlage zwischen 1.400 m und 1.900 m ü. NN. Im Gegensatz zu den 
nordeuropäischen Vorkommen sind die Nordalpen nicht durchgängig nutzbar, sondern naturräumlich be-
dingt mehr oder weniger fragmentiert: Zusammenhängende Habitatkomplexe über 2.000 ha sind ver-
gleichsweise selten (Werth & Kraft 2015). Die Alpwirtschaft spielt eine wichtige Rolle beim Erhalt bzw. der 
Wiederherstellung von Birkhuhnlebensräumen (Lentner et al. 2018). 

Birkhennen bevorzugen für die Brut alpine/subalpine Matten mit Zwergstrauchheiden, Latschen oder Grü-
nerlen. Sie brüten auch in Latschenfeldern mit angrenzenden Matten sowie in hochgelegenen, offenen 
Wäldern.  

Im Winter werden mit Latschen oder Grünerlen bedeckte Grate, Rücken und Hänge genutzt. Deckung 
und Kälteschutz bieten Nadelbäume und Lockerschneebereiche, wo die überlebensnotwendigen Schnee-
höhlen angelegt werden. Diese werden für jede Ruhephase neu angelegt. Bei entsprechender Populati-
onsdichte bildet die Art Überwinterungsgesellschaften aus Hennen- und Hahnengruppen.  

Eine enge Verzahnung der Teilhabitate ist für das Birkhuhn wichtig. Im Herbst und Winter halten sich 
Birkhühner in kleinen Gehölzgruppen auf. Das ganze Jahr über versammeln sie sich in den Dämme-
rungszeiten auf den traditionellen Gemeinschafts- bzw. Balzplätzen (Arenabalz), bis auf die Mauserzeit 
im Juli/August. Die Frühjahrsbalz findet von März bis Ende Mai statt, eine schwache Herbstbalz im Sep-
tember/Oktober. Von Einzelbalz wird gesprochen, wenn der Abstand zum nächsten Hahn mehr als 100 m 
beträgt. 

Das Birkhuhn ist tagaktiv, mit Schwerpunkt in den Morgen- und Abendstunden. In diesen Zeiten sind die 
Tiere besonders störungsempfindlich. Wanderungen in die Täler und ins Voralpenland sind extrem sel-
ten.  

Brut: Bodenbrüter; Gelege in selbst gescharrter, gut zwischen Vegetation versteckter Bodenmulde, Lege-
beginn Anfang Mai.  

Brutzeit: Mai bis August. 

 

Bestand: 

Der Birkhuhnbestand im FFH-Gebiet Nagelfluhkette stellt das nordwestlichste Vorkommen im Landkreis 
Oberallgäu dar. Es lassen sich zwei Habitatkomplexe abgrenzen, die zusammenhängend nutzbar für 
Birkhühner sind: Die Flächen der Nagelfluhkette auf deutschem Staatsgebiet zwischen Hochhäderich im 
Westen, sowie Bärenkopf im Osten mit 1.340 ha Größe und die Nordflanke des Siplingerkopfes mit 357 
ha Ausprägung. Zwischen diesen Habitatkomplexen kommt der Einschnitt des Aubachtals mit ungeeigne-
tem Lebensraum vor. Hier kommt dichterer Wald vor und der Offenlandanteil mit den entsprechenden be-
vorzugten Strukturen ist zu gering. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Strecke zwischen bei-
den Habitatkomplexen für Birkhühner überwindbar ist (ca. 1 km). Jeder Überflug bedeutet jedoch ein er-
höhtes Prädationsrisiko gegenüber Luftfeinden (v.a. ganzjährig vorkommendes Steinadlerpaar). Innerhalb 
beider Habitatkomplexe ist die Habitatqualität für die jeweilige Jahreszeit nicht gleichmäßig, sondern in-
selartig verteilt, wodurch sich eine stärkere räumliche Verteilung der Tiere und Streuung erklärt. Die gilt 
auch für die Verteilung der Balzplätze. 

Vom Zählpunkt Siplingerkopf werden vom Alpinium (Teil des Sachgebiets 51 der Regierung von Schwa-
ben) seit 2020 regelmäßig Birkhuhnbalzzählungen durchgeführt. Von dem Beobachtungspunkt lässt sich 
der Habitatkomplex Siplinger-Nordflanke und ein Teil des Habitatkomplexes Nagelfluhkette einsehen 
(nicht jedoch die Nagelfluhketten-Nordseite). 

Im Rahmen dieser Zählungen wurden für die Nagelfluhkette 2020 10 Hähne, 2021 15 Hähne, 2022 17 
Hähne, für die Siplinger-Nordflanke 2020 4 Hähne, 2021 1 Hahn, 2022 2 Hähne ermittelt. 2020 wurden 
somit im FFH-Gebiet Nagelfluhkette 14 Hähne, 2021 16 Hähne, 2022 19 Hähne erhoben.  

Vorjährige Hähne konnten im gesamten Zeitraum nur im Jahr 2020 beobachtet werden (jeweils ein Indivi-
duum im Bereich Nagelfluhkette, ein Individuum im Bereich Siplinger-Nordflanke), nicht jedoch in den 
Jahren 2021 und 2022. Es wird vermutet, dass der Bruterfolg entsprechend ausgeblieben ist. Dieser 
könnte neben ungünstigen Witterungsbedingungen auch auf die nicht optimale Qualität der Brutgebiete 
zurückgeführt werden.  
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Abb. 18: Darstellung der Birkhuhn-Habitate im FFH-Gebiet Nagelfluhkette 

Die für Birkhühner nutzbaren Flächen gehen über die Abgrenzung des FFH-Gebietes hinaus: Im Bereich 
der Siplinger-Nordseite wurden im gesamten Zeitraum noch weitere Hähne im Bereich Heidenkopf, Gir-
renkopf und Stillberg gezählt. Weitere Balzplätze werden im Bereich der Nordseite der Nagelfluhkette 
vermutet, sodass die tatsächlichen Bestandzahlen höher sein könnten.  

 

Belastungen: 

Im Bereich der Nagelfluhkette konzentrieren sich besonders geeignete Habitatstrukturen auf die Gratla-
gen, wo grundsätzlich in verschiedenen Teilräumen ein Mangel an Flucht- bzw. Schlafbäumen bzw. cha-
rakteristischer Zwergstrauchvegetation – wie sie beispielsweise im angrenzenden FFH-Gebiet Hörner-
gruppe (v.a. Riedberger Horn) vorkommt. Andererseits konzentrieren sich anthropogene Nutzungen im 
Sommer und Winter auf die Gratlage. Zusätzlich finden Gleitschirmflüge statt, deren Einfluss derzeit nicht 
bekannt ist.  

Während schneearmer April- und v.a. Maiwochen wurden Beeinträchtigungen der Balz durch Wanderer 
festgestellt. Punktuell wird gezeltet/biwakiert. Insgesamt sind weite Teile des FFH-Gebietes schwerer er-
reichbar als im benachbarten FFH-Gebiet Hörnergruppe.  

Einflüsse des Mountainbikens sind derzeit nicht bekannt. Das Befahren des Stuibens (über Alpe Gund) 
bzw. des Steinebergs (und Bärenkopfes) könnten v.a. aus tageszeitlicher Sicht für Birkhühner problema-
tisch sein: Weil der Mountainbiker wesentlich schneller im Tal ist – verglichen mit dem Wanderer – kann 
er deutlich später wieder den Rückweg antreten. Es wurden Mountainbiker in der Dämmerung noch am 
Grat der Nagelfluhkette beobachtet. Dies sollte grundsätzlich bei den Besucherlenkungsmaßnahmen be-
rücksichtigt werden.  

Der Optimierung von Birkhuhnlebensräumen – v.a. des Brut- und Aufzuchthabitats wird insgesamt eine 
besondere Bedeutung zugemessen.  
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Gezielte Schutzmaßnahmen (Habitatmanagement und Besucherlenkung) sind für das Überleben der Art 
im FFH-Gebiet unverzichtbar. Der Einsatz von Rangern wird empfohlen. Eine Fortführung des Birkhuhn-
monitorings wäre wünschenswert, ggf. auch eine Ausweitung auf ausgewählte Flächen im Norden der 
Nagelfluhkette.  

 

Gefährdungsursachen: 

Lebensraumverluste durch Wiederbewaldung der Hochlagen und die Aufgabe von Alpflächen stellen flä-
chige Beeinträchtigungen dar. Auf den für die Art geeigneten, landwirtschaftlich genutzten Flächen kom-
men qualitative Veränderungen durch eine Intensivierung der Grünlandnutzung hinzu (Düngung, Insekti-
zide (Wurmmittel Rinder), Herbizide (Bsp. Ampfer Bekämpfung) und Ausdehnung der Beweidung). Punk-
tuell verschärfen sich diese flächigen Lebensraumveränderungen durch Gelegeverluste durch freilau-
fende Hunde, Kollisionen von Alt- und flugfähigen Jungvögeln mit Weidezäunen, Wildzäunen, mit Draht-
seilen von Materialbahnen, Skiliftanlagen, Glasscheiben von Gebäuden (v.a. Bergstationen, z.B. Glasver-
kleidung) und Lawinensprengbahnen sowie Unfälle bei Lawinensprengungen. 

Bei Neuauflage der Alpenvereinskarte wird empfohlen, zusätzliche konfliktträchtige Flächen als Wald-
Wild-Schongebiet aufzunehmen. 

Mit Zunahme der "Natursport"-Arten verringern sich nutzbare Räume und Zeiten, während die Unfallge-
fahren durch Überfahren von Birkhühnern in Schneehöhlen durch Skifahrer und Snowboarder zunehmen. 
Besonderes Augenmerk sollte auch die Nordseite des Siplinger und Heidenkopfes gerichtet werden, so-
wie auf die Nordflanke des Sedererstuiben und Stuiben. 

Bewirtschaftete Hütten bringen durch Abfälle eine örtlich große Zunahme der Prädatorendichte (v.a. Rot-
fuchs, auch Marderartige und Rabenvögel). Dies kann zu hohen Gelegeverlusten führen.  

Ein Austausch zwischen benachbarten Vorkommen ist wichtig. Jede Verkleinerung des Lebensraumes 
kann zur Verinselung der Bestände und genetischer Isolation führen (Metapopulation).  

Das Birkhuhnvorkommen im FFH-Gebiet Nagelfluhkette wird als wichtiger geografischer Trittstein der lo-
kalen Population eingestuft, von dem aus angrenzende Gebiete im Norden (bei entsprechender Populati-
onsdichte und Bruterfolg) wiederbesiedelt werden können. Das Augenmerk auf die Art Birkhuhn sollte 
deshalb auch über das FFH-Gebiet Nagelfluhkette hinausgehen.  
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6 GEBIETSBEZOGENE ZUSAMMENFASSUNG ZU BEEINTRÄCHTIGUNGEN, 
ZIELKONFLIKTEN UND PRIORITÄTENSETZUNG 

6.1 Gebietsbezogene Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Das Gebiet wird im Offenland durch die Landwirtschaft geprägt. Die Weidenutzung ist in den letzten Jah-
ren stark ausgeweitet worden. Noch zu Zeiten der Alpenbiotopkartierung (2003) und der Erfassung des 
Schwarzen Apollos (2007) im Gebiet, gab es aufgelassene Alpbereiche (u.a. Rauhenbergalpe, Rot-
henalpe), die inzwischen wieder in Nutzung sind. Auch im Bereich der immer genutzten Alpen ist die Wei-
defläche bis an den Rand der Beweidbarkeit ausgedehnt worden. Hinzu kommt die insgesamt frühere 
Auftriebszeit Anfang bis Mitte Juni. Diese Zunahme an beweideten Flächen in den letzten Jahren, kann in 
Zukunft eine Veränderung der Vegetation bedeuten, was sich negativ auf das Vorkommen von FFH-LRT 
und deren Erhaltungszustand auswirken kann. Tendenzen in Form von Artenverschiebungen in Borst-
grasrasen und alpinen Kalkrasen sind bereits jetzt erkennbar. Aus diesem Grund kommt einer der Vege-
tation mit ihren vorhandenen FFH-Schutzgütern angepassten Nutzung zukünftig eine große Bedeutung 
zu. 

Auch die Zunahme des Tourismus vor allem auf dem als Wanderweg genutzten Gratbereich stellt eine 
steigende Belastung für das FFH-Gebiet dar. 

Trittschäden und Verbiss durch Weidevieh 

Große Bereiche des Gebietes sind von der Alpwirtschaft dominiert, die die Nagelfluhkette seit Jahrhun-
derten als Kulturlandschaft geprägt hat und oftmals erst zur Entstehung vieler hochwertiger Lebensräume 
beigetragen hat. Trotzdem gibt es im Waldbereich auch Flächen, in denen eine Beweidung zu Beein-
trächtigungen geschützter Lebensraumtypen führt. Besonders in den meist nur kleinflächig und fragmen-
tiert ausgeprägten subalpinen Fichtenwäldern (LRT 9415) sowie den Fichten-Blockwäldern (LRT 
9413) – die beide wichtige Schutzwälder nach Art. 10 des BayWaldG darstellen - wurden an über 90% 
der aufgenommenen Stichproben-Inventurpunkte Beweidungsmerkmale festgestellt. Der ganz überwie-
gende Teil dieser Flächen befindet sich zudem außerhalb der landwirtschaftlichen Förderkulisse 
(INVEKOS-Kulisse). Die Beweidung führt in diesen sensiblen, oft bereits aufgelichteten Hochlagenwäl-
dern häufig zu einer deutlich verzögerten bzw. in Teilbereichen auch komplett ausbleibenden Naturver-
jüngung infolge von Verbiss durch Weidevieh. Wichtige Mischbaumarten wie Bergahorn, Vogelbeere 
oder Buche werden bevorzugt verbissen, so dass auch die benötigten Mischungsanteile kaum erreicht 
werden können.  

Daneben kann es durch die Beweidung in Waldflächen auch zu Trittschäden der empfindlichen Humus-
schicht kommen. Die in den Hochlagen extrem wichtige, aber oftmals nur wenige Zentimeter mächtige 
Tangelhumus-Auflage wird dadurch stark beeinträchtigt – in flachgründigen Bereichen wie z.B. in den 
Fichten-Blockwäldern kann dies u.U. zu Humusschwund mit nachfolgender Erosion führen. 

Maßnahmen zur Reduzierung des Weidevieh-Einflusses auf die Hochlagenwälder sind daher von hoher 
Bedeutung. 



Managementplan, Fachgrundlagen   Nagelfluhkette Hochgrat – Steineberg 

Gebietsbezogene Zusammenfassung zu Beeinträchtigungen, 
Zielkonflikten und Prioritätensetzung 

  8426-302 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 84 

 

 

Abb. 20: Beweidung in einem Hainlattich-Buchenwald im Bereich der Rauen Schlucht (Foto: B. Mittermeier, AELF 
Krumbach) 

 

Wildverbiss 

Im Rahmen der Kartierungsbegänge sowie der FFH-Inventur in den kartierten Wald-Lebensraumtypen 
wurde 2019 auch die Auswirkung des Schalenwild-Verbisses auf die Naturverjüngung der LRT-typischen 
Baumarten eingeschätzt.  

Danach wurde in Teilbereichen ein zu hoher Schalenwildverbiss festgestellt, der auf einzelnen Flächen 
der Lebensraumtypen 9132 (Hainlattich-Buchen-Tannenwald), 9185* (Bergulmen-Bergahorn-Steinschutt-
wald) und 9415 (Subalpiner Carbonat-Fichtenwald) sukzessive zu einer Entmischung in der Naturverjün-
gung und langfristig zum Ausfall verbissempfindlicher, aber LRT-typischer Baumarten wie der Weiß-
tanne führen kann. Allerdings können sich auf dem überwiegenden Teil des Gebietes besonders die 
LRT-typischen Laubbaumarten wie Buche, Bergahorn oder Vogelbeere in ausreichendem Maße natürlich 
verjüngen, so dass insgesamt bisher nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung des Gesamtgebietes 
gesprochen werden kann. 

Entnahme von Totholz 

Insgesamt ist der Vorrat an Totholz in den kartierten Wald-Lebensraumtypen zwar recht hoch, allerdings 
liegen diese Mengen stark geklumpt vor. Während in den unteren Hanglagen sowie in den Tobeln über-
wiegend sehr hohe Totholz-Vorräte vorliegen, sind etliche subalpine Fichtenwälder (LRT 9415) beson-
ders im Umfeld beweideter Alpen nahezu totholzfrei. Offenbar wird in diesen Bereichen jegliches anfal-
lende Totholz frühzeitig entnommen, um die Begehbarkeit der Flächen für das Weidevieh zu gewährleis-
ten. Da sich aber besonders in den schneereichen Hochlagen eine Naturverjüngung oft nur auf „Rannen“ 
(liegende Totholz-Stämme) einstellen kann, ist ein ausreichender Vorrat an Totholz gerade im subalpinen 
Bereich in vielerlei Hinsicht dringend erforderlich. 
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6.2 Lösung von Zielkonflikten und Prioritätensetzung 

Grundsätzlich können Zielkonflikte zwischen den Nutzungsansprüchen der Grundbesitzer und den Erhal-
tungsmaßnahmen für die Schutzobjekte bestehen. So kommt es durch die nahezu flächige Beweidung 
der Hochlagen des Gebietes teilweise zu Beeinträchtigungen von Wald-Lebensraumtypen wie Trittschä-
den oder eingeschränkter Naturverjüngung (siehe auch Punkt 6.1).  

Aus forstlicher Sicht hat die Reduzierung des Weidevieh-Einflusses auf die Hochlagenwälder daher hohe 
Priorität. 

Zielkonflikte zwischen naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Lebensräumen und Arten, die nicht in 
den Anhängen I und II der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, bestehen nicht, da die vorgeschlagenen Maß-
nahmen sowohl den FFH-Schutzgütern und den darin enthaltenen sonstigen wertgebenden Arten ge-
meinsam zugutekommen.  
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7 VORSCHLAG FÜR ANPASSUNG DER GEBIETSGRENZEN UND DES SDB 

7.1 Anpassungen der Gebietsgrenzen 

Die Feinabgrenzung des FFH-Gebietes im Maßstab 1:5000 durch die Naturschutzbehörden ist im Rah-
men der Bayerischen Natura 2000-Verordnung erfolgt. Darüber hinaus sind bislang keine weiteren An-
passungen bzw. Korrekturen der Gebietsgrenzen vorgesehen. 

7.2 Anpassungen des Standarddatenbogens 

Waldbereich: 

Es wurden alle im Standarddatenbogen gemeldeten Lebensraumtypen gefunden und kartiert.  

Folgende, im FFH-Gebiet vorkommende Wald-Lebensraumtypen sind im Standarddatenbogen bisher 
nicht genannt. Da es sich bei den nachfolgenden Lebensraumtypen um signifikante Vorkommen handelt 
sollten sie ergänzt werden: 

1. 9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald.  

Dieser Lebensraumtyp sollte im Standarddatenbogen ergänzt werden. 

Die Waldlebensraumtypen betreffenden Abweichungen (LRT 9150) wurden bereits über ein internes For-
mular zur Anpassung der Standarddatenbögen an die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft (LWF) nach Freising gemeldet. Diese prüft derzeit gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt 
(LfU, Augsburg), ob eine Änderung des Standarddatenbogens gerechtfertigt ist. 

 

Offenland: 

Die LRT 3240, 4070*, 6520 und 8220 konnten im Gebiet nicht nachgewiesen werden und sollten aus 
dem SDB gestrichen werden (vgl. Maßnahmenteil Kap. 2.2.2).  

 



Managementplan, Fachgrundlagen   Nagelfluhkette Hochgrat – Steineberg 

Literatur   8426-302 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 87 

 

8 LITERATUR 

 

ANDRETZKE H; T SCHIKORE; K SCHRÖDER (2005): Artsteckbriefe. In Südbeck, P. et al. (Hrsg.): Methodenstandards zur 
Erfassung der Brutvögel Deutschlands. S 282 – 283. Radolfzell. 

ANTHES, N. & A. NUNNER (2006): Populations-ökologische Grundlagen für das Management des Goldenen Scheckenfalters, 
Euphydryas aurinia, in Mitteleuropa. – In: Fartmann, T. & G. Hermann (Hrsg., 2006). Larvalökologie von Tagfaltern und 
Widderchen in Mitteleuropa. Abh. Westf. Mus. Naturkunde. Heft 68 (3/4): 323–352. 

BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT (2010): Vorgaben zur Bewertung der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (LRT 1340 bis 8340) in Bayern. Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) (Hrsg.); Augsburg, 118 
S. 

BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT 2012b): Bestimmungsschlüssel für Flächen nach §30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG. Augs-
burg, 24 S. + Anhang 

BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT (2012a): Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern. Teil 1 – Arbeitsmethodik. – 62 S. Augsburg. 

BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT (2012b): Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern Teil 2: Biotoptypen inklusive der Offenland-
Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Flachland/Städte). Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) 
(Hrsg.); Augsburg, 118 S. 

BAYER. LANDESAMT FÜR UMWELT & BAYER. LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (2007): Handbuch der Lebensraum-
typen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Bayern. – 162 S. + Anhang, Augsburg & Freising-Weihenste-
phan. 

BAYER. LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (2004): Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für 
Waldflächen in NATURA 2000-Gebieten. – 58 S. + Anhang, Freising-Weihenstephan 

BAYER. LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (2004): Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns. – 441 
S., Freising-Weihenstephan 

BAYER. LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (2006): Artenhandbuch der für den Wald relevanten Tier- und Pflanzen-
arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie und des Anhanges I der VS-RL in Bayern. – 202 S., Freising-Weihenstephan 

BAYSTMINUGV (1999): Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) für den Landkreis Ostallgäu 

BAYSTMINUGV (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) (2005): Rote Liste der gefähr-
deten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns – Kurzfassung 

BIB: Botanischer Informationsknoten Bayern. http://www.bayernflora.de/de/checklist_pflanzen.php 

CORNELIUS, H.P. (1921): Vorläufiger Bericht über geologische Aufnahmen in der Allgäuer und Vorarlberger Klippenzone. Verh. 
der Geolog. Staatsanstalt Wien, 11,12: 142-14´9; Wien 

Dörr, E. & Lippert, W. (2001): Die Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Mit Beiträgen von Bauer, J. & H. Scholz, Band 1. 680 
S., 1 Karte als Beilage. - IHW-Verlag, Eching. 

Dörr, E. & Lippert, W. (2004): Die Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Mit Beiträgen von Bauer, J., Herwanger, H. & F. 
Schuhwerk, Band 2. 752 S. – IHW-Verlag, Eching. 

ELLENBERG, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 

ELLMAUER, T. (Hrsg.) (2005): Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter. Band 1: Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutz-
Richtlinie. Im Auftrag der neun österreichischen Bundesländer, des Bundesministerium f. Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Umweltbundesamt GmbH, 633 pp. 

FEURLE, A.W. & BAUER, C. (2020): Erweiterte Erfassung und Bewertung der Vorkommen des Apollofalters (Parnassius apollo) im 
Naturpark Nagelfluhkette. inatura – Forschung online, 71: 30 S. 

FRANK, G. (2002): Brutzeitliche Einnischung des Weißrückenspechtes Dendrocopos leucotos im Vergleich zum Buntspecht 
Dendrocopos major in den montanen Mischwäldern der nördlichen Kalkalpen. In Vogelwelt 123 (2002) S.225-239; 
AULA-Wiebelsheim 

GEYER, A. & NUNNER, A. (2013) in BRÄU, M. et. al. (Hrsg. ABE & LfU) (2013): Tagfalter in Bayern. Ulmer Verlag, ca. 780 S. 

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (2001): Tetrao tetrix - Birkhuhn. In: Urs N. Glutz von Blotzheim: Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas. Galliformes - Gruiformes Hühnervögel, Rallen und Kranichvögel. Hg. v. Urs N. Glutz von 
Blotzheim. Wiebelsheim: Vogelzug-Verl. im Humanitas-Buchversand (Band 5), S. 105–172 



Managementplan, Fachgrundlagen   Nagelfluhkette Hochgrat – Steineberg 

Literatur   8426-302 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 88 

 

HAEUPLER, H. & MUER, T. (2000): Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart: Ulmer Verlag. 

HORNSTEIN, F.v. (1951): Wald und Mensch, Otto Maier Verlag, Ravensburg 

JÄGER, E.J. & WERNER, K. (HRSG.) (2000): ROTHMALER, W. Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 3 Gefäßpflanzen: Atlasband. 
Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag. 

JÄGER, E.J. & WERNER, K. (HRSG.) (2005): ROTHMALER, W. Exkursionsflora von Deutschland, Bd. 4. Gefäßpflanzen: Kritischer 
Band. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag. 

JÄGER, E.J. & WERNER, K. (HRSG.) (2005): ROTHMALER, W. Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 2 Gefäßpflanzen: Grundband. 
München: Verlag Elsevier. 

KNAPP, G. & R. (1953): Über Pflanzengesellschaften u. Almwirtschaft i. OberAllgäu u. angrenzenden Vorarlberg. Landw. JB. 
Bayern 30, München.  

LENTNER R; A MASONER; F LEHNE (2018): Sind Zählungen an Balzplätzen von Auer- und Birkhühnern noch 
zeitgemäß? Ergebnisse aus dem Raufußhühner-Monitoring Tirol. Der Ornithologische Be-obachter, Band 
115, S. 215-238. 

LFU (2003a): Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns.http://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere_daten/index.htm (02.10.2011). 

LFU (2003b): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns mit regionalisierter Florenliste. http://www.lfu.bayern.de/na-
tur/rote_liste_pflanzen_daten/index.htm (02.10.2011). 

NUNNER, A. et al. (2007): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie des Schwarzen Apollos (Parnassius mnemosyne) im 
Landkreis Oberallgäu. 

OBERDORFER, E. (Hrsg.) (1978-1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil I-IV: 2. Auflage. Jena u.a.: G. Fischer. 

OBERDORFER, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Stuttgart: 
Ulmer. 

OSTHELDER, L. (1925): Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Heft 1. Allgemeiner Teil, 
Tagfalter. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, Beilage 15: 166.  

PEPPLER, C. (1992): Die Borstgrasrasen (Nardetalia) Westdeutschlands. Dissertationes Botanicae, Bd. 193: 1-404. 381 S.; 
Berlin, Stuttgart: J. Cramer. 

RINGLER, A. (2009): Almen und Alpen. Höhenkulturlandschaft der Alpen. Ökologie, Nutzung, Perspektiven. Hrsg.: Verein zum 
Schutz der Bergwelt, München. Langfassung 1.448 S. auf CD in gedruckter Kurzfassung (134 S.), ISBN 978-3-00-
029057-2. 

REHDER, H. (1965): Die Klimatypen der Alpenkarte im Klimadiagramm-Weltatlas (Walter & Lieth) und ihre Beziehungen zur 
Vegetation. Flora, Abt.B, Bd.156: 78-93. 

RÖDL, T. et.al.. (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern. Verbreitung 2005 bis 2009. 256 S. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer 

SBN [Schweizerischer Bund für Naturschutz] (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. – Basel, Pro Natura, 516 S. 

SBN [Schweizerischer Bund für Naturschutz] (1997): Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Bd. 2. – Basel, Pro Natura, 679 S.  

SCHERZINGER, W. (1982): Spechte im Nationalpark Bayerischer Wald. –Nationalpark 9 119 S. 

SCHOLZ, H. (1995): Bau und Werden der Allgäuer Landschaft. 2. Aufl.. 305 S.. E.Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung 
Stuttgart 

SCHÖNFELDER, P., BRESINSKY, A. (Hrsg.) (1990): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Ulmer-Verlag; 
Stuttgart, 752 S. 

SEBALD, O., SEYBOLD, S. & G. PHILIPPI (Hrsg.) (1990-1992): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bände 1-4, 
Stuttgart. 

SEBALD, O., SEYBOLD, S., PHILIPPI, G. & A. WÖRZ (Hrsg.) (1996-1998): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bände 
5-8, Stuttgart. 

URBAN, R. & HANAK, A. (2006): Grundkonzept zur Erstellung von Managementplänen in Offenland-Gebieten der Bayerischen 
Alpen (Natura 2000-Gebiete). Regierung von Oberbayern – Höhere Naturschutzbehörde. 

URBAN, R. & A. MAYER (1992, 2006, 2008): Floristische und vegetationskundliche Besonderheiten aus den Bayerischen Alpen – 
Funde im Rahmen der Alpenbiotopkartierung. – Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft Teil 1 63: 175-190; 
Teil 2 76: 185-212. Teil 3 78. – München. 



Managementplan, Fachgrundlagen   Nagelfluhkette Hochgrat – Steineberg 

Literatur   8426-302 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 89 

 

VOISIN, J.-F. (2003): Atlas des Orthopères et des Mantides de France. 

VOLLMANN, F. (1914): Flora von Bayern. – 840 S., Stuttgart. 

Waldfunktionskarte im Maßstab 1: 50.000 für den Landkreis Oberallgäu (1999) 

WALENTOWSKI, H., GULDER, H.J., KÖLLING, C., EWALD J. & TÜRK, W. (2001): Die regionale natürliche Waldzusammensetzung 
Bayerns - LWF Wissen 32: 99 Seiten; Freising 

WALENTOWSKI, H. et.al. (2004): Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns: 441 Seiten; Freising 

WERTH H; B KRAFT (2015): Untersuchungen am Birkhuhn (Tetrao tetrix) im Gebiet des Riedberger Horns. Berichte 
zum Vogelschutz, Band 52, S. 69-84. 

ZBINDEN N; M SALVIONI (2003): Verbreitung, Siedlungsdichte und Fortpflanzungserfolg des Birkhuhns Tetrao tetrix im 
Tessin 1981-2002. Orn. Beob. 100: 211-226 

 






